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aktive Einflußnahme auf die unter OPK stehenden Personen, 
um diese zu veranlassen, beabsichtigte feindlich-negati
ve Handlungen bzw. Rechts- und Pflichtverletzungen zu 
unterlassen oder endgültig davon Abstand zu nehmen,

vorbeugende Sicherung von Personen in sicherheitspoli
tisch besonders bedeutsamen Positionen oder Bereichen, 
bei denen auf Grund entsprechender Ansatzpunkte die Ge
fahr ihres Mißbrauchs durch den Gegner besteht,

Feststellen und Einschränken bzw. Beseitigen von feind
lich-negative Handlungen begünstigenden Bedingungen und 
Umständen.

Ausgehend von den vorliegenden operativ bedeutsamen Anhalts
punkten und den festgelegten Kontrollzielen hat der Einsatz 
der IM zur Lösung der genannten Aufgaben vorrangig.' über die 
Gewinnung des Vertrauens der zu kontrollierenden Personen zu 
erfolgen.
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Beim Einsatz der IM ist zu gewährleisten, daß nur solche IM

;.y M  % &ausgewählt werden, di^vd'en Anforderungen zur Klärung der ope-
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rativ bedeutsamen‘v-Anhaltspunkte und der Erreichung der Kon- 
trollziele der OPK entsprechen.

Einzusetzen sind vor allem solche IM, die durch die Erarbei
tung von operativ bedeutsamen Informationen wesentlich zum 
Einleiten der OPK beitrugen, die bereits operativ nutzbare 
Kontakte zu den unter OPK stehenden Personen haben bzw. die 
für diese aus persönlichen Gründen oder im Zusammenhang mit 
möglichen feindlich-negativen Handlungen von Interesse sind.

Beim Einsatz der IM, insbesondere bei der direkten Arbeit an 
den unter OPK stehenden Personen, sind die erforderlichen Maß
nahmen zur Gewährleistung ihrer Konspiration und Sicherheit 
durchzusetzen.


